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Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 

Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen 

Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, andere von § 135 AktG erfasste Intermediäre oder 

Personen, einer Person ihrer Wahl oder durch weisungsgebundene von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte 

Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das 
InvestorPortal 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre erhalten mit Ihrer Eintrittskarte auch einen 

Zugangscode für das InvestorPortal der init. Hier können Aktionäre ihr Stimmrecht auf 

elektronischem Wege über den Stimmrechtsvertreter der init SE ausüben lassen. Das 

InvestorPortal unter www.initse.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung wird 

dafür bis zum Vortag der Hauptversammlung am 5. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) zur Verfügung 

stehen. 

Das InvestorPortal steht voraussichtlich ab dem 16. Mai 2024 zur Verfügung und dient 

ausschließlich der weisungsgebundenen Stimmabgabe an den Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft. 

Es wird keine Live-Übertragung der Hauptversammlung über dieses Portal erfolgen.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  

Das Erteilen der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedarf der Textform (§ 126b BGB). Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen 

werden am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten oder mittels vorheriger 

Übermittlung der Vollmacht per Post oder elektronisch per E-Mail bis spätestens am 5. Juni 2024 

18:00 Uhr (MESZ) - eingehend bei der Gesellschaft - an folgende Adresse: 

init innovation in traffic systems SE 

c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten 

Personen (auf der Eintrittskarte abgedruckt) zugesendet. Ein entsprechendes Formular steht 
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auch auf der Internetseite www.initse.com unter der Rubrik Investor 

Relations/Hauptversammlung bereit.  

Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 

der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, 

Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Intermediäre oder Personen. Hier 

können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem 

zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 

Vollmacht abzustimmen.  

Des Weiteren kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Alexandra Wirthmann und Herrn David Frerking, zu 

bevollmächtigen, gemäß ihren Anweisungen für sie abzustimmen. Dies kann für Aktionäre 

insbesondere dann von Interesse sein, wenn der Intermediär die Stimmrechtsvertretung in der 

Hauptversammlung ablehnt. Zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter können die Aktionäre die Vollmachtsmöglichkeit auf der Eintrittskarte 

nutzen. Daher sollten diese von den Aktionären auch möglichst frühzeitig bei dem 

Letztintermediär für jedes Depot bestellt werden. Wenn Sie die Eintrittskarte für die 

Bevollmächtigung verwenden, ist dieses ausschließlich an die oben genannte Postanschrift oder 

E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 

5. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs) zugehen. Bei mehrfach eingehenden 

Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung entsprechend für jeden 

Punkt der Einzelabstimmung. 

Wir bitten Sie zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder 

im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Anträgen entgegennehmen 

werden. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Aufträge oder Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen entgegen.  

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur 

Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht 

nicht. 

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht den Aktionären auf der Internetseite 

www.initse.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung. 

 


